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§ 31 ZÄG Freier
Dienstleistungsverkehr

 ZÄG - Zahnärztegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Staatsangehörige eines EWR-Vertragsstaats oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die den

zahnärztlichen Beruf in einem der übrigen EWR-Vertragsstaaten oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft

rechtmäßig ausüben, dürfen von ihrem ausländischen Berufssitz oder Dienstort aus im Rahmen des

Dienstleistungsverkehrs vorübergehend in Österreich ohne Eintragung in die Zahnärzteliste zahnärztlich tätig

werden.

2. (2)Vor der erstmaligen Erbringung einer zahnärztlichen Dienstleistung in Österreich, die einen vorübergehenden

Aufenthalt im Bundesgebiet erfordert, hat der/die Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin der

Österreichischen Zahnärztekammer im Wege der Landeszahnärztekammer jenes Bundeslandes, in dem die

Dienstleistung erbracht werden soll, unter Beifügung folgender Urkunden schriftlich Meldung zu erstatten:

1. 1.Nachweis über die Staatsangehörigkeit,

2. 2.Bescheinigung der zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaats, aus der hervorgeht, dass

der/die Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin rechtmäßig zur Ausübung des zahnärztlichen

Berufs bzw. eines Teilgebiets des zahnärztlichen Berufs niedergelassen ist und dass ihm/ihr die Ausübung

des zahnärztlichen Berufs bzw. des entsprechenden Teilgebiets des zahnärztlichen Berufs zum Zeitpunkt der

Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist,

3. 3.Qualifikationsnachweis gemäß § 9,

4. 4.Erklärung über die für die Berufsausübung in Österreich erforderlichen Kenntnisse der deutschen

Sprache,

5. 5.Nachweis einer § 26c entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung.

3. (2a)Die Meldung gemäß Abs. 2 ist einmal jährlich zu erneuern, wenn der/die

Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin beabsichtigt, während des betreffenden Jahres

vorübergehend zahnärztliche Dienstleistungen in Österreich zu erbringen. Im Fall einer wesentlichen Änderung

gegenüber dem in den Urkunden gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 bescheinigten Sachverhalt sind die entsprechenden

Urkunden neuerlich vorzulegen.

4. (2b)Legt ein/eine

1. 1.einen in einem EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft erworbenen

1. a.zahnärztlichen Ausbildungsnachweis, der nicht alle Anforderungen an die Ausbildung gemäß Artikel 34 der

Richtlinie 2005/36/EG erfüllt, oder

2. b.ärztlichen Ausbildungsnachweis gemäß Artikel 37 der Richtlinie 2005/36/EG,

ohne die für die automatische Anerkennung erforderliche tatsächliche und rechtmäßige selbständige

zahnärztliche Berufsausübung nachweisen zu können (Artikel 10 lit. b der Richtlinie 2005/36/EG), oder

2. 2.einen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft
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ausgestellten zahnärztlichen Ausbildungsnachweis (Drittlanddiplom) einschließlich einer Bescheinigung über eine

dreijährige zahnärztliche Berufserfahrung im Hoheitsgebiet jenes EWR-Vertragsstaats oder der Schweizerischen

Eidgenossenschaft, der diesen Ausbildungsnachweis anerkannt hat (Artikel 10 lit. g in Verbindung mit Artikel 3

Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG), oder

3. 3.einen in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft erworbenen

Qualifikationsnachweis in einem Teilgebiet des zahnärztlichen Berufs, der die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1a Z 1

bis 6 erfüllt,

vor, hat die Österreichische Zahnärztekammer vor Aufnahme der vorübergehenden zahnärztlichen Dienstleistung in

Österreich die zahnärztliche Qualifikation des/der Dienstleistungserbringers/Dienstleistungserbringerin zur

Verhinderung einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Gesundheit des/der

Dienstleistungsempfängers/Dienstleistungsempfängerin auf Grund mangelnder Berufsqualifikation des/der

Dienstleistungserbringers/Dienstleistungserbringerin nachzuprüfen.

1. (2c)Über die Entscheidung betreffend die Nachprüfung der Berufsqualifikation gemäß Abs. 2b bzw. deren

Ergebnis hat die Österreichische Zahnärztekammer den/die Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin

innerhalb eines Monats nach vollständiger Meldung gemäß Abs. 2 zu unterrichten. Treten Schwierigkeiten auf, die

zu einer Verzögerung der Entscheidung führen könnten, ist der/die

Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin innerhalb eines Monats über die Gründe der Verzögerung

sowie über den Zeitplan der Entscheidung zu unterrichten. Die Entscheidung betreffend die Nachprüfung gemäß

Abs. 2b hat spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen zu erfolgen.

2. (2d)Ergibt die Nachprüfung gemäß Abs. 2b, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen der zahnärztlichen

Qualifikation des/der Dienstleistungserbringers/Dienstleistungserbringerin und dem zahnärztlichen

Qualifikationsnachweis gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 bzw. in Fällen des § 31 Abs. 2b Z 3 hinsichtlich des entsprechenden

zahnärztlichen Teilgebiets besteht, der die Gesundheit des/der

Dienstleistungsempfängers/Dienstleistungsempfängerin gefährden könnte, hat die Österreichische

Zahnärztekammer dem/der Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin innerhalb eines Monats ab

Zustellung der Entscheidung die Möglichkeit zu geben, im Rahmen einer Eignungsprüfung die fehlenden

Kenntnisse und Fertigkeiten nachzuweisen. Kann der/die Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin die

fehlenden Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen der Eignungsprüfung nicht nachweisen, hat die

Österreichische Zahnärztekammer diesem/dieser die vorübergehende Erbringung von zahnärztlichen

Dienstleistungen mit Bescheid zu untersagen.

3. (2e)Die Erbringung der vorübergehenden Dienstleistung darf

1. 1.in Fällen des Abs. 2b nach positiver Entscheidung der Österreichischen Zahnärztekammer oder nach

Ablauf der in Abs. 2c und 2d angeführten Fristen,

2. 2.ansonsten nach vollständiger Meldung gemäß Abs. 2

aufgenommen werden.

4. (3)Personen gemäß Abs. 1

1. 1.haben die Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung gemäß § 5 Abs. 1 oder 1a bzw. § 9 Abs. 1b Z 1 zu

erbringen und

2. 2.unterliegen bei Erbringung der Dienstleistung den für Angehörige des zahnärztlichen Berufs, die in die

Zahnärzteliste eingetragen sind, geltenden Berufspflichten und Disziplinarvorschriften, für Berufsangehörige

mit partiellem Berufszugang gilt darüber hinaus § 9 Abs. 1b Z 2.

Verstößt der/die Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin gegen diese PJichten, so hat die Österreichische

Zahnärztekammer dies unverzüglich bei der zuständigen Behörde seines Herkunftsstaats anzuzeigen.

1. (4)Die Österreichische Zahnärztekammer hat Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats oder der

Schweizerischen Eidgenossenschaft, die den zahnärztlichen Beruf in Österreich ausüben und in die Zahnärzteliste

eingetragen sind, zum Zweck der Dienstleistungserbringung in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der

Schweizerischen Eidgenossenschaft auf Antrag eine Bescheinigung darüber auszustellen, dass der/die

Betreffende

1. 1.den zahnärztlichen Beruf in Österreich rechtmäßig ausübt und

2. 2.ihm/ihr zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung nicht die Berechtigung zur Berufsausübung
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entzogen oder die Berufsausübung vorläufig oder befristet untersagt ist.

Wird dem/der Betreffenden die Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs entzogen (§ 45) oder die

Berufsausübung untersagt (§§ 46 f), so ist diese Bescheinigung für die Dauer der Entziehung oder Untersagung

einzuziehen.
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